
Was muss ich als KEV-

Mitglied können?

    etwas Zeiteinsatz von Dir    

    strebigkeit wirst Du viel
    erreichen in der KEV. 

Nur wenn sich Eltern für dieses 
Ehrenamt finden, können wir 
die Meinung aller Eltern und 
das Wohl unserer Kinder mit 

Nachdruck vertreten und 
werden von Verwaltung und 
Politik wahrgenommen und 

ernst genommen! 

   … oder anders gesagt: OHNE 
   EUCH gibt es KEINE KEV!

Kontakt

Kreiselternvertretung

Rendsburg-Eckernförde

Homepage:
www.kita-eltern-sh.de/kev/kreis-

rendsburg-eckernfoerde.de

E-Mail:
 rendsburg-eckernfoerde@kita-

eltern-sh.de

Facebook: /Kreiselternvertretung 
Rd-Eck
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 Kreiselternvertretung  

der

Kindertageseinrichtungen  

und Kindertagespflege im 

Kreis Rendsburg-  

Eckernförde

Alle Informationen zur 
Kreiselternvertretung findet Ihr in 

diesem Flyer



Was macht die KEV für 

mich und mein Kind?

   Wir vertreten Eure Interessen
   und die Eurer Kinder im Kreis

   
   /Tagespflegepersonen und 

   
   und unterstützen und  

begleiten euch bei Problemen im
   Bereich Kita und Kindertages-

   pflege

    
     bei Problemen, Fragen und 

     Anregungen und klären,
     helfen und unterstützen

     

Was macht die KEV?

Die KEV ist regelmäßig im 
Austausch auf Kreisebene mit 

Politik, Verwaltung, Kita-
Trägern, Tagespflegepersonen 

und anderen Akteuren und 
vertritt dort die Interessen von 
Kindern und deren Eltern aus 

Vertreter*in in den Jugend-
hilfeausschuss des Kreises 

Mitglieder in die Landeseltern-
vertretung welche aktiv Einfluss 

auf kita-relevante, politische 
Prozesse in Schleswig-Holstein 

nimmt

Was ist die  

Kreiselternvertretung?

Im Rahmen der Wahlen der
Elternvertretungen 

werden in den Kitas in jedem 
Jahr pro Gruppe ein Elternteil 
als Delegierte*r für die KEV 

bis zum 30.09. gewählt. 
Ebenso werden in der 
Tagespflege Eltern zur 

jedem Jahr auf der 
Vollversammlung der KEV bis 

zum 31.10. die neue 
Kreiselternvertretung aus 

Kindertagesförderungsgesetz 
Schleswig-Holstein

§4 und § 32 verankert


